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Mit sofortiger Wirkung wird die Fehlstundenregelung, die auf der Homepage und im Fehlstundenheft 
nachzulesen ist, im Punkt „Fehlen bei Klausuren“ geändert. Ab dem Schuljahr 2020/2021 ist Folgendes zu 
beachten: 
 

 Was ist zu tun, damit man Anspruch auf die Teilnahme an einer Nachschreibklausur hat? 
 

1. Anruf durch die Eltern (bei beruflicher Abwesenheit der Eltern durch Nicht-Volljährige SuS) / voll-
jährige SuS  

- am Tag der Klausur  
- im Sekretariat  
- morgens vor der ersten Stunde, spätestens jedoch eine Stunde vor Beginn der Klausur. 

 

Hinweis: Fehlt man schon am Tag / an Tagen vor dem Klausurtag, so ist bei der ersten Krankmel-
dung ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass man auch am Klausurtag fehlen wird. Schritte 2) und 
3) sind direkt durchzuführen (ggf. mit Attest / ärztlicher Bescheinigung). 

2. Abmeldung von der Klausur bei der Fachlehrkraft und Stufenleitung per E-Mail 
3. handschriftliche und unterschriebene Entschuldigung der Eltern bzw. volljähriger Schüler noch am 

Klausurtag (als Foto im E-Mail-Anhang möglich)  
4. Vorlage des Originals der handschriftlichen und unterschriebenen Entschuldigung durch den Schü-

ler / die Schülerin in der ersten Unterrichtsstunde nach der Krankheit bei der Fachlehrkraft. 
 

wichtig: a) Die Entschuldigung wird von der Fachlehrkraft an die Stufenleitung weitergeleitet und 
verbleibt bei dieser. 
b) Im Entschuldigungstext muss ausdrücklich das Fehlen bei der Klausur erwähnt werden! 
 

Wird eine der vorherig genannten Bedingungen nicht erfüllt (insbesondere 2 und 4; das Fehlen von 1 
und 3 kann bei entsprechender schriftlicher Begründung, v.a. bei nicht-volljährigen SuS entschuldigt 
werden), erlischt der Anspruch auf die Teilnahme an einer Nachschreibklausur. Die Klausur wird dann 
mit 0 Punkten bewertet.  
Wichtig: Die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung für den Klausurtag entbindet nicht von dem gefor-
derten Procedere.  
 

 Wenn die Teilnahme an der Nachschreibklausur festgesetzt wurde:  
 

eigenständige und unmittelbare Kontaktaufnahme vom Schüler zwecks Absprache eines Nach-
schreibtermins, denn:  
Für die Nachschreibklausuren gibt es zwar offizielle Nachschreibtermine, aber die Fachlehrkraft 
kann in Absprache mit den betroffenen SuS einen anderen Termin festsetzen. Bei der Festlegung des 
Termins ist aber darauf zu achten, dass die Ankündigungsfrist von einer Woche gewahrt wird und 
insgesamt nur maximal drei Klausuren in einer Kalenderwoche geschrieben werden dürfen. 
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